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Zielgruppen
Vergabestellen – die öffentliche Hand bzw. alle dem Vergaberecht 
unterlegenen Stellen müssen die EVB-IT anwenden, sobald sie 
Leistungen aus dem Bereich der Informationstechnologie einkaufen

Bieter – Unternehmen, die Ihre Leistungen/Produkte auch bei Auftrag-
gebern, die dem Vergaberecht unterlegen sind, anbieten (möchten)

Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Vergaberecht – Sie beraten beide 
o.g. Parteien im Durchführungsfall einer Vergabe sowie natürlich im 
Streitfall

Kurzbeschreibung
VergabeFokus bietet eine Rundum-Sicht auf bestimmte Schwerpunkt-
Themen wie z.B. die eVergabe. Sie ist für Einsteiger und Experten 
gleichermaßen geeignet.

Der Fokus liegt  auf Praxisbezug und Praxisalltag, denn die Kernthe-
men sind nicht Recht und Rechtsprechung, sondern Handlungsemp-
fehlungen und Tipps sowie Verständnis für den Vergabealltag. Die 
Schwerpunkt-Themen werden immer aus den Bereichen Vergabe 
unterhalb der Schwelle, VOL und VOF gewählt 

Die wichtigsten Zahlen
Zeitschriftenformat DIN A4, 210 × 297 mm 

Satzspiegel Anzeigen 186 × 260 mm

Druckaufl age 1200

Druckverfahren Digitaldruck
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Im Fokus:
• Vergabe agiler 

softwareprojekte 
• Verhandlungen in 

Vergabeverfahren
Außerdem als ständige Rubrik:
• E-Vergabe
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mit der Zeitschrift

Öffentliche Aufträge rechtssicher vergeben – fAchinformAtionen für die vergAbestellen
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 Rechtsanwältin Katrin Beckmann-Oehmen

Architektenverträge nach neuer hoAi
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frage oder rüge?

VK Bund: Auch eine Bieterfrage kann
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25. Jahrgang – Heft 11

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieses Heft enthält einige sehr interes-

sante Beschlüsse der Vergabesenate:

Chinesische Lieferanten treten ver-

stärkt auch auf dem deutschen Markt 

in Erscheinung. Das OLG Branden-

burg hat sich für die Beschaffung von 

Straßenbahnen mit der Spezialrege-

lung des § 55 Abs. 1 SektVO befasst, 

wonach Nicht-EU-Bieter trotz eines 

ordnungsgemäßen Angebots unbe-

rücksichtigt bleiben können. 

Nach OLG Karlsruhe kann sich eine 

Vergabestelle ohne Überprüfung auf 

das Leistungsversprechen eines Bie-

ters verlassen. Nur wenn konkrete 

Tatsachen das Leistungsversprechen 

als nicht plausibel erscheinen lassen, 

ist eine Überprüfung bezgl. der mög-

lichen Einhaltung der Verpfl ichtungen 

geboten.

Der neue Vergabesenat des BGH hat 

entschieden, dass der stattgebende 

Beschluss einer Vergabekammer, der 

nach Ablauf der unverlängerten Fünf-

wochenfrist des § 167 Abs. 1 GWB 

ergeht, trotz der gesetzlichen Ableh-

nungsfi ktion wirksam sein kann.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 

Lektüre dieser Ausgabe.

Ihr 
Ralf Leinemann
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Anzeigenschluss
ca. 3 Wochen vor dem Erscheinungstermin; Beilagen und Beihefter 
müssen spätestens 2 Wochen vor Erscheinen angeliefert werden; die 
Auftragsbestätigung gilt ohne Muster und dessen Billigung nur unter 
Vorbehalt. Bei Verarbeitungsschwierigkeiten hat die Fertigstellung der 
Auflage Vorrang gegenüber der Beilegung.
Für die rechtzeitige und technisch einwandfreie Anlieferung der 
Druckdaten ist der Kunde verantwortlich. 
Bei gravierenden Auflagenerhöhungen einzelner Hefte behält sich der 
Verlag vor, die Preise anzupassen.

Druckunterlagen
Digitale Daten (z. B. druckoptimierte PDF-Dateien, EPS-Dateien mit 
eingebetteten Schriften)

Anzeigen nur einfarbig schwarz möglich.

E-Mails bitte an hans.stender@bundesanzeiger.de senden.

Datenübertragung per ftp-Ordner möglich nach Absprache. 

Anzeigenerstellung
Für die Erstellung von Werbeanzeigen für Kleinkunden berechnen  
wir pro Arbeitsstunde 90,– € nach Lieferung von Text und Logo in 
entsprechenden Dateiformaten.

Beilagen
Höchstformat 290 × 205 mm

bis 25 g 650,– € /‰

Mehrgewicht je 10 g   40,– € /‰

Nicht miteinander verbundene Drucksachen werden laut Postordnung 
wie zwei oder mehrere Beilagen berechnet.

Beihefter
4 Seiten 339,– € /‰

Format DIN A4

Lieferanschrift für Beilagen und Beihefter
Reguvis Fachmedien GmbH 
Versand 
Friederich-Karl-Staße 280 
50735 Köln 
(mit Liefervermerk: „für VergabeFokus Nr. .....“)

Rabatte
Mengenrabatte pro Insertionsjahr

Malstaffel	 3 Anzeigen	 10%

	 6 Anzeigen	 15%

Mengenstaffel	 2 Blätter	 10%

	 4 Blätter	 20%

Buchverlage erhalten 10% Kollegenrabatt bei Direktbuchungen 
(nicht anrechenbar auf anderweitig gewährte Rabatte).

Konditionen
Postgebühren bei Beilagen sind nicht rabattfähig. Keine Provision- 
oder Rabattgewährung auf Portokosten.
Ein Konkurrenzausschluss wird nur nach Absprache eingeräumt.
Rücktrittsmöglichkeiten und -termine liegen 6 Werktage vor dem 
Anzeigenschluss.
Auftragsbestätigungen für Anzeigen und Beilagen sind erst nach 
Vorlage eines Musters und deren Billigung bindend.

Zahlungsbedingungen
Netto nach Empfang der Rechnung; keine Skontogewährung

Zahlungen an
Reguvis Fachmedien GmbH
Sparkasse KölnBonn   
IBAN: DE74 3705 0198 1934 8196 71 | BIC: COLSDE33XXX

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer.

Für alle Aufträge gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese finden Sie unter www.biv-portal.de.

Verlag
Reguvis Fachmedien GmbH 
Amsterdamer Straße 192 
50735 Köln
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